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1 Lauterkeitsgrundsätze (Ziff. II, S.202) 

http://www.lauterkeit.ch/pdf/grundsaetze.pdf 

2 Kodex von Lissabon (Ziff. III, S.212) 

http://www.sprg.ch/files/Kodex_von_Lissabon_Verhaltensno1863.pdf 

3 Erklärung der Pflichten und Rechte / Journalistenkodex (Ziff. VI (S. 215) 

http://www.presserat.ch/code_d.htm 

4 Wichtige Gesetzestexte (Ziff. XI, S. 235) 

4.1 Bestimmungen aus der Bundesverfassung (BV)1 

Art. 7 Menschenwürde 

Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. 

 

Art. 8 Rechtsgleichheit 
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, 

des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder 

politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.[…] 

 

Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit 
1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. 
2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche 

und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 
3 Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Bestrafung sind verboten. 

 

Art. 13 Schutz der Privatsphäre 
1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 

Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. 
2 Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. 

Bundesverfassung 

 

Art. 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit 
1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. 
2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung 

frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. 
3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören 

und religiösem Unterricht zu folgen. 
4 Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder 

anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen. 

 

                                                
1
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf  

http://www.lauterkeit.ch/pdf/grundsaetze.pdf
http://www.sprg.ch/files/Kodex_von_Lissabon_Verhaltensno1863.pdf
http://www.presserat.ch/code_d.htm
http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf
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Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit 
1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. 
2 Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern 

und zu verbreiten. 
3 Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen 

Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. 

 

Art. 17 Medienfreiheit 
1 Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffentlichen 

fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist gewährleistet. 
2 Zensur ist verboten. 
3 Das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet. 

 

Art. 20 Wissenschaftsfreiheit 

Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung ist gewährleistet. 

 

Art. 21 Kunstfreiheit 

Die Freiheit der Kunst ist gewährleistet. 

 

Art. 26 Eigentumsgarantie 
1 Das Eigentum ist gewährleistet. 
2 Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, 

werden voll entschädigt. 

 

Art. 27 Wirtschaftsfreiheit 
1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. 
2 Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu 

einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. 

 

Art. 93 Radio und Fernsehen 
1 Die Gesetzgebung über Radio und Fernsehen sowie über andere Formen der öffentlichen 

fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist Sache des Bundes. 
2 Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur 

Unterhaltung bei. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone. 

Sie stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Aus-

druck. 
3 Die Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen sowie die Autonomie in der Programmgestaltung 

sind gewährleistet. 
4 Auf die Stellung und die Aufgabe anderer Medien, vor allem der Presse, ist Rücksicht zu nehmen. 
5 Programmbeschwerden können einer unabhängigen Beschwerdeinstanz vorgelegt werden. 
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4.2 Bestimmungen aus dem Strafgesetzbuch (StGB)2  

Art. 28 Strafbarkeit der Medien 
1 Wird eine strafbare Handlung durch Veröffentlichung in einem Medium begangen und erschöpft sie sich 

in dieser Veröffentlichung, so ist, unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen, der Autor 

allein strafbar. 
2 Kann der Autor nicht ermittelt oder in der Schweiz nicht vor Gericht gestellt werden, so ist der verantwort-

liche Redaktor nach Artikel 322bis strafbar. Fehlt ein verantwortlicher Redaktor, so ist jene Person nach 

Artikel 322bis strafbar, die für die Veröffentlichung verantwortlich ist. 
3 Hat die Veröffentlichung ohne Wissen oder gegen den Willen des Autors stattgefunden, so ist der Redak-

tor oder, wenn ein solcher fehlt, die für die Veröffentlichung verantwortliche Person als Täter strafbar. 
4 Die wahrheitsgetreue Berichterstattung über öffentliche Verhandlungen und amtliche Mitteilungen einer 

Behörde ist straflos. 

 

Art. 28a Quellenschutz 
1 Verweigern Personen, die sich beruflich mit der Veröffentlichung von Informationen im redaktionellen Teil 

eines periodisch erscheinenden Mediums befassen, oder ihre Hilfspersonen das Zeugnis über die 

Identität des Autors oder über Inhalt und Quellen ihrer Informationen, so dürfen weder Strafen noch pro-

zessuale Zwangsmassnahmen gegen sie verhängt werden. 
2 Absatz 1 gilt nicht, wenn der Richter feststellt, dass: 

a. das Zeugnis erforderlich ist, um eine Person aus einer unmittelbaren 

Gefahr für Leib und Leben zu retten; oder 

b. ohne das Zeugnis ein […Aufzählung Delikte …]nicht aufgeklärt werden oder der einer solchen Tat 

Beschuldigte nicht ergriffen werden kann. 

 

Art. 102 Verantwortlichkeit des Unternehmens, Strafbarkeit 
1 Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmens-

zwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation 

des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen 

oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 

5 Millionen Franken bestraft. 
2 Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 

322quinquies oder 322septies Absatz 1 oder um eine Straftat nach Artikel 4a Absatz 1 Buchstabe a des 

Bundesgesetzes vom 19. Dez. 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb, so wird das 

Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn dem Unternehmen vor-

zuwerfen ist, dass es nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen 

hat, um eine solche Straftat zu verhindern. 
3 Das Gericht bemisst die Busse insbesondere nach der Schwere der Tat und der Schwere des Organisati-

onsmangels und des angerichteten Schadens sowie nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 

Unternehmens. 
4 Als Unternehmen im Sinne dieses Titels gelten: 

a. juristische Personen des Privatrechts; 

b. juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der 

Gebietskörperschaften; 

c. Gesellschaften; 

d. Einzelfirmen. 

                                                
2
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/3/311.0.de.pdf  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/3/311.0.de.pdf
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Art. 322 Verletzung der Auskunftspflicht der Medien 
1 Medienunternehmen sind verpflichtet, jeder Person auf Anfrage unverzüglich und schriftlich ihren Sitz 

sowie die Identität des Verantwortlichen (Art. 28 Abs. 2 und 3) bekannt zu geben. 
2 Zeitungen und Zeitschriften müssen zudem in einem Impressum den Sitz des Medienunternehmens, 

namhafte Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie den verantwortlichen Redaktor angeben. Ist 

ein Redaktor nur für einen Teil der Zeitung oder Zeitschrift verantwortlich, so ist er als verantwortlicher Re-

daktor dieses Teils anzugeben. Für jeden Teil einer solchen Zeitung oder Zeitschrift muss ein 

verantwortlicher Redaktor angegeben werden. 
3 Bei Verstössen gegen die Vorschriften dieses Artikels wird der Leiter des Medienunternehmens mit Busse 

bestraft. Ein Verstoss liegt auch vor, wenn eine vorgeschobene Person als verantwortlich für die Veröffent-

lichung (Art. 28 Abs. 2 und 3) angegeben wird. 

 

Art. 322bis Nichtverhinderung einer strafbaren Veröffentlichung 

Wer als Verantwortlicher nach Artikel 28 Absätze 2 und 3 eine Veröffentlichung, durch die eine strafbare 

Handlung begangen wird, vorsätzlich nicht verhindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder Geldstrafe bestraft. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 

 

Art. 135 Gewaltdarstellungen 
1 Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutz-

würdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen 

oder Tiere eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise ver-

letzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugäng-

lich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
1bis Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer Gegenstände oder Vorfüh-

rungen nach Absatz 1, soweit sie Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere darstellen, erwirbt, sich 

über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt. […] 

 

Art. 197 Pornografie 

1.  Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art 

oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich 

macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-

strafe bestraft. 

2.  Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst 

jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vor-

führungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straf-

los. 

3.  Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die sexuelle Handlungen mit Kindern oder 

mit Tieren, menschlichen Ausscheidungen oder Gewalttätigkeiten zum Inhalt haben, herstellt, einführt, la-

gert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. […] 

3bis. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,2 wer Gegenstände oder Vorfüh-

rungen im Sinne von Ziffer 1, die sexuelle Handlungen mit Kindern oder Tieren oder sexuelle Handlungen 

mit Gewalttätigkeiten zum Inhalt haben, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft 

oder besitzt. […] 

5.  Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Ziffern 1–3 sind nicht pornografisch, wenn sie einen 

schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben. 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a197.html#fn2
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Art. 173 Ehrverletzungen. Üble Nachrede 

1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet 

sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, wer eine solche Beschuldigung oder Verdäch-

tigung weiterverbreitet, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen122 bestraft. 

2. Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit 

entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er 

nicht strafbar. 

3. Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung 

öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht 

vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusse-

rungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. 

4. Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe 

befreit werden. 

5. Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder 

nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat der Richter dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzu-

stellen. 

 

Art. 174 Verleumdung 

1. Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer 

Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, wer eine solche Be-

schuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet. 

wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2. Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf einer Person zu untergraben, so wird er 

mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen bestraft.123 

3. Zieht der Täter seine Äusserungen vor dem Richter als unwahr zurück, so kann er milder bestraft wer-

den. Der Richter stellt dem Verletzten über den Rückzug eine Urkunde aus. 
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Art. 176 Gemeinsame Bestimmung 

Der mündlichen üblen Nachrede und der mündlichen Verleumdung ist die Äusserung durch Schrift, Bild, 

Gebärde oder durch andere Mittel gleichgestellt. 

 

Art. 177 Beschimpfung 
1 Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre an-

greift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft. 
2 Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gege-

ben, so kann der Richter den Täter von Strafe befreien. 
3 Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der 

Richter einen oder beide Täter von Strafe befreien. 

 

Art. 178 Verjährung 
1 Die Verfolgung der Vergehen gegen die Ehre verjährt in vier Jahren. 
2 Für das Erlöschen des Antragsrechts gilt Artikel 31. 

 

Art. 179 Strafbare Handlungen gegen den Geheim- oder Privatbereich. Verletzung des Schriftge-

heimnisses 

Wer, ohne dazu berechtigt zu sein, eine verschlossene Schrift oder Sendung öffnet, um von ihrem Inhalte 

Kenntnis zu nehmen,  

wer Tatsachen, deren Kenntnis er durch Öffnen einer nicht für ihn bestimmten verschlossenen Schrift oder 

Sendung erlangt hat, verbreitet oder ausnützt, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft. 

 

Art. 179bis Abhören und Aufnehmen von Gesprächen 

Wer ein fremdes nichtöffentliches Gespräch, ohne die Einwilligung aller daran Beteiligten, mit einem Ab-

hörgerät abhört oder auf einen Tonträger aufnimmt 

wer eine Tatsache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie auf Grund einer nach Absatz 1 straf-

baren Handlung zu seiner Kenntnis gelangte, auswertet oder einem Dritten bekannt gibt, 

wer eine Aufnahme, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie durch eine nach Absatz 1 strafbare 

Handlung hergestellt wurde, aufbewahrt oder einem Dritten zugänglich macht, wird, auf Antrag, mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

 

Art. 179ter Unbefugtes Aufnehmen von Gesprächen 

Wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch, ohne die Einwilligung der andern daran Be-

teiligten, auf einen Tonträger aufnimmt, 

wer eine Aufnahme, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie durch eine nach Absatz 1 strafbare 

Handlung hergestellt wurde, aufbewahrt, auswertet, einem Dritten zugänglich macht oder einem Dritten 

vom Inhalt der Aufnahme Kenntnis gibt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geld-

strafe bestraft. 

 

Art. 179quater Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte 

Wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres zu-

gängliche Tatsache aus dem Privatbereich eines andern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmege-

rät beobachtet oder auf einen Bildträger aufnimmt, 

wer eine Tatsache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie auf Grund einer nach Absatz 1 straf-

baren Handlung zu seiner Kenntnis gelangte, auswertet oder einem Dritten bekannt gibt, 

wer eine Aufnahme, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie durch eine nach Absatz 1 strafbare 

Handlung hergestellt wurde, aufbewahrt oder einem Dritten zugänglich macht, 
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wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

 

Art. 179quinquies Nicht strafbares Aufnehmen 
1 Weder nach Artikel 179bis Absatz 1 noch nach Artikel 179ter Absatz1  macht sich strafbar, wer als Ge-

sprächsteilnehmer oder Abonnent eines beteiligten Anschlusses Fernmeldegespräche: 

a. mit Hilfs-, Rettungs- und Sicherheitsdiensten aufnimmt; 

b. im Geschäftsverkehr aufnimmt, welche Bestellungen, Aufträge, Reservationen und ähnliche Geschäfts-

vorfälle zum Inhalt haben. […] 

 

Art. 179novies Unbefugtes Beschaffen von Personendaten 

Wer unbefugt besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile, die nicht frei zugäng-

lich sind, aus einer Datensammlung beschafft, wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder Geldstrafe bestraft. 

 

Art. 261 Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit 

Wer öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeugung anderer in Glaubenssachen, insbesondere den 

Glauben an Gott, beschimpft oder verspottet oder Gegenstände religiöser Verehrung verunehrt, 

wer eine verfassungsmässig gewährleistete Kultushandlung böswillig verhindert, stört oder öffentlich ver-

spottet, 

wer einen Ort oder einen Gegenstand, die für einen verfassungsmässig gewährleisteten Kultus oder für 

eine solche Kultushandlung bestimmt sind, böswillig verunehrt, 

wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

 

Art. 261bis Rassendiskriminierung 

Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion 

zu Hass oder Diskriminierung aufruft, 

wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der Ange-

hörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind, 

wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt, 

wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder 

eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die Menschenwürde 

verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder andere 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht, 

wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer 

Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion verweigert, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
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4.3 Bestimmungen zum Persönlichkeitsschutz  

aus dem Zivilgesetzbuch (ZGB)3 und dazugehörige Verfahrensbestimmungen aus der Zivilprozessordnung 

(ZPO)4. 

 

4.3.1 Persönlichkeitsschutz: Zivilgesetzbuch 

Art. 27 ZGB, Schutz der Persönlichkeit: Vor übermässiger Bindung 
1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten. 
2 Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die 

Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken. 

 

Art. 28 ZGB, Schutz der Persönlichkeit: Gegen Verletzungen 
1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der 

Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. 
2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwie-

gendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 

 

Art. 28a ZGB, Klage: Im Allgemeinen 
1 Der Kläger kann dem Gericht beantragen: 

1. eine drohende Verletzung zu verbieten;  

2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;  

3. die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt. 
2 Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffent-

licht wird. 
3 Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Ge-

winns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. 

 

Art. 28b ZGB, Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen 
1 Zum Schutz gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen kann die klagende Person dem Gericht be-

antragen, der verletzenden Person insbesondere zu verbieten: 

1. sich ihr anzunähern oder sich in einem bestimmten Umkreis ihrer Wohnung aufzuhalten;  

2. sich an bestimmten Orten, namentlich bestimmten Strassen, Plätzen oder Quartieren, aufzuhalten;  

3. mit ihr Kontakt aufzunehmen, namentlich auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Weg, 

oder sie in anderer Weise zu belästigen. […] 

                                                
3
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf  

4
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/272.de.pdf  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/272.de.pdf
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Art. 28g ZGB, Recht auf Gegendarstellung: Grundsatz 
1 Wer durch Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden Medien, insbesondere Presse, Radio 

und Fernsehen, in seiner Persönlichkeit unmittelbar betroffen ist, hat Anspruch auf Gegendarstellung. 
2 Kein Anspruch auf Gegendarstellung besteht, wenn über öffentliche Verhandlungen einer Behörde wahr-

heitsgetreu berichtet wurde und die betroffene Person an den Verhandlungen teilgenommen hat. 

 

Art. 28h ZGB, Recht auf Gegendarstellung: Form und Inhalt 
1 Der Text der Gegendarstellung ist in knapper Form auf den Gegenstand der beanstandeten Darstellung 

zu beschränken. 
2 Die Gegendarstellung kann verweigert werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder wenn sie gegen 

das Recht oder die guten Sitten verstösst. 

 

Art. 28i ZGB, Recht auf Gegendarstellung: Verfahren 
1 Der Betroffene muss den Text der Gegendarstellung innert 20 Tagen, nachdem er von der beanstandeten 

Tatsachendarstellung Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch drei Monate nach der Verbreitung, an das 

Medienunternehmen absenden. 
2 Das Medienunternehmen teilt dem Betroffenen unverzüglich mit, wann es die Gegendarstellung veröffent-

licht oder weshalb es sie zurückweist. 

 

Art. 28k ZGB, Recht auf Gegendarstellung: Veröffentlichung 
1 Die Gegendarstellung ist sobald als möglich zu veröffentlichen, und zwar so, dass sie den gleichen Per-

sonenkreis wie die beanstandete Tatsachendarstellung erreicht. 
2 Die Gegendarstellung ist als solche zu kennzeichnen; das Medienunternehmen darf dazu nur die Erklä-

rung beifügen, ob es an seiner Tatsachendarstellung festhält oder auf welche Quellen es sich stützt. 
3 Die Veröffentlichung der Gegendarstellung erfolgt kostenlos. 

 

Art. 28l ZGB, Recht auf Gegendarstellung: Anrufung des Gerichts 
1 Verhindert das Medienunternehmen die Ausübung des Gegendarstellungsrechts, verweigert es die Ge-

gendarstellung oder veröffentlicht es diese nicht korrekt, so kann der Betroffene das Gericht anrufen. 

 

Art. 29 ZGB, Recht auf den Namen, Namensschutz 
1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes kla-

gen. 
2 Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unter-

lassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung 

es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen. 

 

4.3.2 Verfahrensbestimmungen: Zivilprozessordnung 

Art. 20 ZPO , Gerichtsstand bei Klagen aus Persönlichkeits- und Datenschutz 

Für die folgenden Klagen und Begehren ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien zustän-

dig: 

a. Klagen aus Persönlichkeitsverletzung; 

b. Begehren um Gegendarstellung; 

c. Klagen auf Namensschutz und auf Anfechtung einer Namensänderung; 

d. Klagen und Begehren nach Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 19921 über den Datenschutz. 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a20.html#fn1
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Art. 36 ZPO, Gerichtsstand bei Klagen aus unerlaubter Handlung 

Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder 

der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. 

 

Art. 248 ZPO, Summarisches Verfahren: Grundsatz 

Das summarische Verfahren ist anwendbar: […] für die vorsorglichen Massnahmen; […] 

 

Art. 249 ZPO, Summarisches Verfahren 

Das summarische Verfahren gilt insbesondere für folgende Angelegenheiten: […] 

1. Anspruch auf Gegendarstellung (Art. 28l ZGB), […] 

 

Art. 252 ZPO, Summarisches Verfahren: Gesuch 
1 Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet. 
2 Das Gesuch ist in den Formen nach Artikel 130 zu stellen; in einfachen oder dringenden Fällen kann es 

mündlich beim Gericht zu Protokoll gegeben werden. 

 

Art. 253 ZPO, Summarisches Verfahren: Stellungnahme 

Erscheint das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht 

der Gegenpartei Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. 

 

Art. 254 ZPO, Summarisches Verfahren: Beweismittel 
1 Beweis ist durch Urkunden zu erbringen. 
2 Andere Beweismittel sind nur zulässig, wenn: 

a. sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern; 

b. es der Verfahrenszweck erfordert; oder 

c. das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat. 

 

Art. 255 ZPO, Summarisches Verfahren: Untersuchungsgrundsatz 

Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest: 

a. wenn es als Konkurs- oder Nachlassgericht zu entscheiden hat; 

b. bei Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

 

Art. 256 ZPO, Summarisches Verfahren: Entscheid 
1 Das Gericht kann auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entschei-

den, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
2 Erweist sich eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Nachhinein als unrichtig, so kann sie von 

Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, es sei denn, das Gesetz oder die 

Rechtssicherheit ständen entgegen. 

 

Art. 261 ZPO, vorsorgliche Massnahmen: Grundsatz 
1 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft 

macht, dass: 

a. ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und 

b. ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. 
2 Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheit, so kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen 

absehen. 
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Art. 262 ZPO, vorsorgliche Massnahmen: Inhalt 

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden 

Nachteil abzuwenden, insbesondere: 

a. ein Verbot; 

b. eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands; 

c. eine Anweisung an eine Registerbehörde oder eine dritte Person; 

d. eine Sachleistung; 

e. die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen. 

 

Art. 263 ZPO, vorsorgliche Massnahmen: Massnahmen vor Rechtshängigkeit 

Ist die Klage in der Hauptsache noch nicht rechtshängig, so setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei 

eine Frist zur Einreichung der Klage, mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei ungenutz-

tem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahin. 

 

Art. 264 ZPO, vorsorgliche Massnahmen: Sicherheitsleistung und Schadenersatz 
1 Ist ein Schaden für die Gegenpartei zu befürchten, so kann das Gericht die Anordnung vorsorglicher 

Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen. 
2 Die gesuchstellende Partei haftet für den aus einer ungerechtfertigten vorsorglichen Massnahme erwach-

senen Schaden. Beweist sie jedoch, dass sie ihr Gesuch in guten Treuen gestellt hat, so kann das Gericht 

die Ersatzpflicht herabsetzen oder gänzlich von ihr entbinden. 
3 Eine geleistete Sicherheit ist freizugeben, wenn feststeht, dass keine Schadenersatzklage erhoben wird; 

bei Ungewissheit setzt das Gericht eine Frist zur Klage. 

 

Art. 265 ZPO, Superprovisorische Massnahmen 
1 Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche 

Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. 
2 Mit der Anordnung lädt das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vor, die unverzüglich stattzufinden 

hat, oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Nach Anhörung der Gegenpartei 

entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch. 
3 Das Gericht kann die gesuchstellende Partei von Amtes wegen zu einer vorgängigen Sicherheitsleistung 

verpflichten. 

 

Art. 266 ZPO, Massnahmen gegen Medien 

Gegen periodisch erscheinende Medien darf das Gericht eine vorsorgliche Massnahme nur anordnen, 

wenn: 

a. die drohende Rechtsverletzung der gesuchstellenden Partei einen besonders schweren Nachteil verur-

sachen kann; 

b. offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt; und 

c. die Massnahme nicht unverhältnismässig erscheint. 

 

Art. 267 ZPO, vorsorgliche Massnahmen, Vollstreckung 

Das Gericht, das die vorsorgliche Massnahme anordnet, trifft auch die erforderlichen Vollstreckungsmass-

nahmen. 
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4.4 Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)5 

Art. 3  Begriffe  

Die folgenden Ausdrücke bedeuten:  

a. Personendaten  (Daten):  alle  Angaben,  die  sich  auf  eine  bestimmte  oder bestimmbare Person 

beziehen;  

b. betroffene  Personen:  natürliche  oder  juristische  Personen,  über  die  Daten bearbeitet werden;  

c. besonders schützenswerte Personendaten: Daten über:  

1.     die  religiösen,  weltanschaulichen,  politischen  oder  gewerkschaftlichen Ansichten oder Tä-

tigkeiten,  

2.     die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit,  

3.     Massnahmen der sozialen Hilfe,  

4.     administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen;  

d. Persönlichkeitsprofil:  eine  Zusammenstellung  von  Daten,  die  eine  Beurteilung  wesentlicher  As-

pekte  der  Persönlichkeit  einer  natürlichen  Person erlaubt;  

e. Bearbeiten:  jeder  Umgang  mit  Personendaten,  unabhängig  von  den  angewandten Mitteln und Ver-

fahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden,  Umarbeiten,  Bekanntgeben,  Archi-

vieren  oder  Vernichten  von Daten;  

f. Bekanntgeben: das Zugänglichmachen von Personendaten wie das Einsichtgewähren, Weitergeben 

oder Veröffentlichen;  

g. Datensammlung: jeder Bestand von Personendaten, der so aufgebaut ist, dass die Daten nach betrof-

fenen Personen erschliessbar sind;  

h. Bundesorgane:  Behörden  und  Dienststellen  des  Bundes  sowie  Personen, soweit sie mit öffentli-

chen Aufgaben des Bundes betraut sind;  

i. Inhaber der Datensammlung: private Personen oder Bundesorgane, die über den Zweck und den Inhalt 

der Datensammlung entscheiden;  

j. Gesetz im formellen Sinn:  

1.     Bundesgesetze,  

2.     für die Schweiz verbindliche Beschlüsse internationaler Organisationen und von der Bundes-

versammlung genehmigte völkerrechtliche Verträge mit rechtsetzendem Inhalt;  

 

Art. 4 Grundsätze 
1 Personendaten dürfen nur rechtmässig bearbeitet werden. 
2 Ihre Bearbeitung hat nach Treu und Glauben zu erfolgen und muss verhältnismässig sein. 
3 Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, 

aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist. 
4 Die Beschaffung von Personendaten und insbesondere der Zweck ihrer Bearbeitung müssen für die be-

troffene Person erkennbar sein. 
5 Ist für die Bearbeitung von Personendaten die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich, so ist die-

se Einwilligung erst gültig, wenn sie nach angemessener Information freiwillig erfolgt. Bei der Bearbeitung 

von besonders schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen muss die Einwilligung zudem 

ausdrücklich erfolgen. 

 

                                                
5
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf


Update MMW; August 2011, © Dr. B.Glaus und MLaw N. Glaus 14 

Art. 5 Richtigkeit der Daten 
1 Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern. Er hat alle angemesse-

nen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den 

Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. 
2 Jede betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden. 

 

Art. 12 Persönlichkeitsverletzungen 
1 Wer Personendaten bearbeitet, darf dabei die Persönlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrecht-

lich verletzen. 
2 Er darf insbesondere nicht: 

a.  Personendaten entgegen den Grundsätzen der Artikel 4, 5 Absatz 1 und 7 Absatz 1 bearbei-

ten; 

b.  ohne Rechtfertigungsgrund Daten einer Person gegen deren ausdrücklichen Willen bearbeiten; 

c.  ohne Rechtfertigungsgrund besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeits-

profile Dritten bekanntgeben.1 
3 In der Regel liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn die betroffene Person die Daten allgemein 

zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat. 

 

5  Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG)6 

Art. 1 
1 Dieses Gesetz regelt: 

a. den Schutz der Urheber und Urheberinnen von Werken der Literatur und Kunst; 

b. den Schutz der ausübenden Künstler und Künstlerinnen, der Hersteller und Herstellerinnen von 

Ton- und Tonbildträgern sowie der Sendeunternehmen; 

c. die Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften. 
2 Völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten. 

 

Das Werk 

Art. 2 Werkbegriff 
1 Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die 

individuellen Charakter haben. 
2 Dazu gehören insbesondere: 

a. literarische, wissenschaftliche und andere Sprachwerke; 

b. Werke der Musik und andere akustische Werke; 

c. Werke der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und der Graphik; 

d. Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Zeichnungen, Pläne, Karten oder 

plastische Darstellungen; 

e. Werke der Baukunst; 

f. Werke der angewandten Kunst; 

g. fotografische, filmische und andere visuelle oder audiovisuelle Werke; 

h. choreographische Werke und Pantomimen. 
3 Als Werke gelten auch Computerprogramme. 
4 Ebenfalls geschützt sind Entwürfe, Titel und Teile von Werken, sofern es sich um geistige Schöpfungen 

mit individuellem Charakter handelt. 

 

                                                
6
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/231.1.de.pdf  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/235_1/a12.html#fn1
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Art. 3 Werke zweiter Hand 
1 Geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter, die unter Verwendung bestehender Werke so ge-

schaffen werden, dass die verwendeten Werke in ihrem individuellen Charakter erkennbar bleiben, sind 

Werke zweiter Hand. 
2 Solche Werke sind insbesondere Übersetzungen sowie audiovisuelle und andere Bearbeitungen. 
3 Werke zweiter Hand sind selbständig geschützt. 
4 Der Schutz der verwendeten Werke bleibt vorbehalten. 

 

Art. 4 Sammelwerke 
1 Sammlungen sind selbständig geschützt, sofern es sich bezüglich Auswahl oder Anordnung um geistige 

Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt. 
2 Der Schutz von in das Sammelwerk aufgenommenen Werken bleibt vorbehalten. 

 

Art. 5 Nicht geschützte Werke 
1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 

a. Gesetze, Verordnungen, völkerrechtliche Verträge und andere amtliche Erlasse; 

b. Zahlungsmittel; 

c. Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behörden und öffentlichen Verwaltungen; 

d. Patentschriften und veröffentlichte Patentgesuche. 

 

Urheber und Urheberin 

Art. 6 Begriff 

Urheber oder Urheberin ist die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. 

 

Art. 7 Miturheberschaft 
1 Haben mehrere Personen als Urheber oder Urheberinnen an der Schaffung eines Werks mitgewirkt, so 

steht ihnen das Urheberrecht gemeinschaftlich zu. 
2 Haben sie nichts anderes vereinbart, so können sie das Werk nur mit Zustimmung aller verwenden; die 

Zustimmung darf nicht wider Treu und Glauben verweigert werden. 
3 Jeder Miturheber und jede Miturheberin kann Rechtsverletzungen selbständig verfolgen, jedoch nur Leis-

tung an alle fordern. 
4 Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen und ist nichts anderes vereinbart, so darf jeder Miturheber 

und jede Miturheberin den eigenen Beitrag selbständig verwenden, wenn dadurch die Verwertung des ge-

meinsamen Werkes nicht beeinträchtigt wird. 

 

Art. 8 Vermutung der Urheberschaft 
1 Solange nichts anderes nachgewiesen ist, gilt als Urheber oder als Urheberin, wer auf den Werkexempla-

ren oder bei der Veröffentlichung des Werks mit dem eigenen Namen, einem Pseudonym oder einem 

Kennzeichen genannt wird. 
2 Solange die Urheberschaft ungenannt oder bei einem Pseudonym oder einem Kennzeichen unbekannt 

bleibt, kann diejenige Person das Urheberrecht ausüben, die das Werk herausgibt. Wird auch diese Person 

nicht genannt, so kann das Urheberrecht ausüben, wer das Werk veröffentlicht hat. 

 

Verhältnis der Urhebers oder der Urheberin zum Werk 

Art. 9 Anerkennung der Urheberschaft 
1 Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht am eigenen Werk und das Recht auf An-

erkennung der Urheberschaft. 
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2 Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann, wie und unter 

welcher Urheberbezeichnung das eigene Werk erstmals veröffentlicht werden soll. 
3 Ein Werk ist veröffentlicht, wenn der Urheber oder die Urheberin es selber erstmals ausserhalb eines pri-

vaten Kreises im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a einer grösseren Anzahl Personen zugänglich 

gemacht oder einer solchen Veröffentlichung zugestimmt hat. 

 

Art. 10 Verwendung des Werks 
1 Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das 

Werk verwendet wird. 
2 Der Urheber oder die Urheberin hat insbesondere das Recht: 

a.  Werkexemplare wie Druckerzeugnisse, Ton—, Tonbild- oder Datenträger herzustellen; 

b.  Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten; 

c.  das Werk direkt oder mit irgendwelchen Mitteln vorzutragen, aufzuführen, vorzuführen, an-

derswo wahrnehmbar oder so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten 

ihrer Wahl dazu Zugang haben; 

d.  das Werk durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Einrichtungen, auch über Leitungen, zu sen-

den; 

e.  gesendete Werke mit Hilfe von technischen Einrichtungen, deren Träger nicht das ursprüngli-

che Sendeunternehmen ist, insbesondere auch über Leitungen, weiterzusenden; 

f.  zugänglich gemachte, gesendete und weitergesendete Werke wahrnehmbar zu machen. 
3 Der Urheber oder die Urheberin eines Computerprogrammes hat zudem das ausschliessliche Recht, die-

ses zu vermieten. 

 

Art. 11 Werkintegrität 
1 Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen; 

a.  ob, wann und wie das Werk geändert werden darf; 

b.  ob, wann und wie das Werk zur Schaffung eines Werks zweiter Hand verwendet oder in ein 

Sammelwerk aufgenommen werden darf. 
2 Selbst wenn eine Drittperson vertraglich oder gesetzlich befugt ist, das Werk zu ändern oder es zur 

Schaffung eines Werkes zweiter Hand zu verwenden, kann sich der Urheber oder die Urheberin jeder Ent-

stellung des Werks widersetzen, die ihn oder sie in der Persönlichkeit verletzt. 
3 Zulässig ist die Verwendung bestehender Werke zur Schaffung von Parodien oder mit ihnen vergleichba-

ren Abwandlungen des Werks. 

 

Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar 

Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 
1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar veräussert oder der Veräusserung zugestimmt, 

so darf dieses weiterveräussert oder sonst wie verbreitet werden. 
1bis Exemplare von audiovisuellen Werken dürfen so lange nicht weiterveräussert oder vermietet werden, 

als der Urheber oder die Urheberin dadurch in der Ausübung des Aufführungsrechts (Art. 10 Abs. 2 Bst. c) 

beeinträchtigt wird. 
2 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Computerprogramm veräussert oder der Veräusserung zuge-

stimmt, so darf dieses gebraucht oder weiterveräussert werden. 
3 Ausgeführte Werke der Baukunst dürfen vom Eigentümer oder von der Eigentümerin geändert werden; 

vorbehalten bleibt Artikel 11 Absatz 2. 
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Art. 13 Vermieten von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, 

schuldet dem Urheber oder der Urheberin hiefür eine Vergütung. 
2 Keine Vergütungspflicht besteht bei: 

a.  Werken der Baukunst; 

b.  Werkexemplaren der angewandten Kunst; 

c.  Werkexemplaren, die für eine vertraglich vereinbarte Nutzung von Urheberrechten vermietet 

oder ausgeliehen werden. 
3 Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend 

gemacht werden. 
4 Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Computerprogramme. Das ausschliessliche Recht nach Artikel 

10 Absatz 3 bleibt vorbehalten. 

 

Art. 14 Zutritts- und Ausstellungsrecht des Urhebers oder der Urheberin 
1 Wer ein Werkexemplar zu Eigentum hat oder besitzt, muss es dem Urheber oder der Urheberin so weit 

zugänglich machen, als dies zur Ausübung des Urheberrechts erforderlich ist und kein berechtigtes eige-

nes Interesse entgegensteht. 
2 Der Urheber oder die Urheberin kann die Überlassung eines Werkexemplars zur Ausstellung im Inland 

verlangen, sofern ein überwiegendes Interesse nachgewiesen wird. 
3 Die Herausgabe kann von der Leistung einer Sicherheit für die unversehrte Rückgabe des Werkexemp-

lars abhängig gemacht werden. Kann das Werkexemplar nicht unversehrt zurückgegeben werden, so haf-

tet der Urheber oder die Urheberin auch ohne Verschulden. 

 

Art. 15 Schutz vor Zerstörung 
1 Müssen Eigentümer und Eigentümerinnen von Originalwerken, zu denen keine weiteren Werkexemplare 

bestehen, ein berechtigtes Interesse des Urhebers oder der Urheberin an der Werkerhaltung annehmen, 

so dürfen sie solche Werke nicht zerstören, ohne dem Urheber oder der Urheberin vorher die Rücknahme 

anzubieten. Sie dürfen dafür nicht mehr als den Materialwert verlangen. 
2 Sie müssen dem Urheber oder der Urheberin die Nachbildung des Originalexemplars in angemessener 

Weise ermöglichen, wenn die Rücknahme nicht möglich ist. 
3 Bei Werken der Baukunst hat der Urheber oder die Urheberin nur das Recht, das Werk zu fotografieren 

und auf eigene Kosten Kopien der Pläne herauszuverlangen. 

 

Rechtsübergang 

Art. 16 Rechtsübergang 
1 Das Urheberrecht ist übertragbar und vererblich. 
2 Die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechtes schliesst die Übertragung anderer Teilrechte 

nur mit ein, wenn dies vereinbart ist. 
3 Die Übertragung des Eigentums am Werkexemplar schliesst urheberrechtliche Verwendungsbefugnisse 

selbst dann nicht ein, wenn es sich um das Originalwerk handelt. 

 

Art. 17 Rechte an Programmen 

Wird in einem Arbeitsverhältnis bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten sowie in Erfüllung vertraglicher 

Pflichten ein Computerprogramm geschaffen, so ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin allein zur Aus-

übung der ausschliesslichen Verwendungsbefugnisse berechtigt. 
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Schranken des Urheberrechts 

Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 
1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch gilt: 

a.  jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng 

verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde; 

b.  jede Werkverwendung der Lehrperson für den Unterricht in der Klasse; 

c.  das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, 

Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation. 
2 Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf unter Vorbehalt von Absatz 3 die dazu erforderlichen Verviel-

fältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne dieses Absatzes gelten auch Bibliothe-

ken, andere öffentliche Institutionen und Geschäftsbetriebe, die ihren Benützern und Benützerinnen Ko-

piergeräte zur Verfügung stellen. 
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 

a.  die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher Werk-

exemplare; 

b.  die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst; 

c.  die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik; 

d.  die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Ton-, Ton-

bild- oder Datenträger. 
3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt wer-

den, sind von den in diesem Artikel enthaltenen Einschränkungen des Eigengebrauchs sowie von den Ver-

gütungsansprüchen nach Artikel 20 ausgenommen. 
4 Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Computerprogramme. 

 

Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 
1 Die Werkverwendung im privaten Kreis gemäss Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a ist unter Vorbehalt von 

Absatz 3 vergütungsfrei. 
2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als Drittperson 

nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urhebe-

rin hiefür eine Vergütung. 
3 Wer Leerkassetten und andere zur Aufnahme von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt 

oder importiert, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine 

Vergütung. 
4 Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 

werden. 

 

Art. 21 Entschlüsselung von Computerprogrammen 
1 Wer das Recht hat, ein Computerprogramm zu gebrauchen, darf sich die erforderlichen Informationen 

über Schnittstellen zu unabhängig entwickelten Programmen durch Entschlüsselung des Programmcodes 

beschaffen oder durch Drittpersonen beschaffen lassen. 
2 Die durch Entschlüsselung des Programmcodes gewonnenen Schnittstelleninformationen dürfen nur zur 

Entwicklung, Wartung sowie zum Gebrauch von interoperablen Computerprogrammen verwendet werden, 

soweit dadurch weder die normale Auswertung des Programms noch die rechtmässigen Interessen der 

Rechtsinhaber und -inhaberinnen unzumutbar beeinträchtigt werden. 
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Art. 22 Verbreitung gesendeter Werke 
1 Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der 

Weiterleitung eines Sendeprogrammes weiterzusenden, können nur über zugelassene Verwertungsgesell-

schaften geltend gemacht werden. 
2 Die Weitersendung von Werken über technische Einrichtungen, die von vorneherein auf eine kleine Emp-

fängerzahl beschränkt sind, wie Anlagen eines Mehrfamilienhauses oder einer geschlossenen Überbau-

ung, ist erlaubt. 
3 Dieser Artikel ist nicht anwendbar auf die Weiterleitung von Programmen des Abonnementsfernsehens 

und von Programmen, die nirgends in der Schweiz empfangbar sind. 

  

Art. 22a Nutzung von Archivwerken der Sendeunternehmen 
1 Die folgenden Rechte an Archivwerken von Sendeunternehmen nach dem Bundesgesetz vom 24. März 

2006 über Radio und Fernsehen können unter Vorbehalt von Absatz 3 nur über zugelassene Verwertungs-

gesellschaften geltend gemacht werden: 

a.  das Recht, das Archivwerk unverändert ganz oder als Ausschnitt zu senden; 

b.  das Recht, das Archivwerk unverändert ganz oder als Ausschnitt so zugänglich zu machen, 

dass Personen an Orten oder zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben; 

c.  die für die Nutzung nach den Buchstaben a und b notwendigen Vervielfältigungsrechte. 
2 Als Archivwerk eines Sendeunternehmens gilt ein auf Ton- oder Tonbildträger festgelegtes Werk, das 

vom Sendeunternehmen selbst, unter eigener redaktioneller Verantwortung und mit eigenen Mitteln oder 

aber in dessen alleinigem Auftrag und auf dessen Kosten von Dritten hergestellt wurde und dessen erste 

Sendung mindestens zehn Jahre zurückliegt. Sind in ein Archivwerk andere Werke oder Werkteile inte-

griert, so gilt Absatz 1 auch für die Geltendmachung der Rechte an diesen Werken oder Werkteilen, sofern 

diese nicht in erheblichem Mass die Eigenart des Archivwerks bestimmen. 
3 Wurde über die Rechte nach Absatz 1 und deren Abgeltung vor der ersten Sendung oder innerhalb von 

zehn Jahren nach dieser eine vertragliche Vereinbarung geschlossen, so gelten ausschliesslich deren Be-

stimmungen. Auf die Rechte der Sendeunternehmen nach Artikel 37 findet Absatz 1 keine Anwendung. Die 

Sendeunternehmen und die Drittberechtigten sind gegenüber der Verwertungsgesellschaft auf Verlangen 

zur Auskunft über die vertraglichen Vereinbarungen verpflichtet. 

 

Art. 22b Nutzung von verwaisten Werken 
1 Die zur Verwertung von Ton- oder Tonbildträgern erforderlichen Rechte können nur über zugelassene 

Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden, wenn: 

a.  die Verwertung Bestände öffentlich zugänglicher Archive oder von Archiven der Sendeunter-

nehmen betrifft; 

b.  die Rechtsinhaber oder -inhaberinnen unbekannt oder unauffindbar sind; und 

c.  die zu verwertenden Ton- oder Tonbildträger vor mindestens zehn Jahren in der Schweiz her-

gestellt oder vervielfältigt wurden. 
2 Die Nutzer und Nutzerinnen sind verpflichtet, den Verwertungsgesellschaften die Ton- oder Tonbildträger 

mit verwaisten Werken zu melden. 

 

Art. 22c Zugänglichmachen gesendeter musikalischer Werke 
1 Das Recht, in Radio- und Fernsehsendungen enthaltene nichttheatralische Werke der Musik in Verbin-

dung mit ihrer Sendung zugänglich zu machen, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften 

geltend gemacht werden, wenn: 

a.  die Sendung überwiegend vom Sendeunternehmen selber oder in seinem Auftrag hergestellt 

wurde; 
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b.  die Sendung einem nichtmusikalischen Thema gewidmet war, das gegenüber der Musik im 

Vordergrund stand und vor der Sendung in der üblichen Art angekündigt wurde; und 

c.  durch das Zugänglichmachen der Absatz von Musik auf Tonträgern oder durch Online-

Angebote Dritter nicht beeinträchtigt wird. 
2 Unter den Voraussetzungen nach Absatz 1 kann auch das Recht auf Vervielfältigung zum Zwecke des 

Zugänglichmachens nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 

 

Art. 23 Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern 
1 Ist ein Werk der Musik mit oder ohne Text im In- oder Ausland auf Tonträger aufgenommen und in dieser 

Form mit der Zustimmung des Urhebers oder Urheberin angeboten, veräussert oder sonst wie verbreitet 

worden, so können alle Hersteller und Herstellerinnen von Tonträgern mit einer gewerblichen Niederlas-

sung im Inland vom Inhaber oder von der Inhaberin des Urheberrechts gegen Entgelt die gleiche Erlaubnis 

für die Schweiz ebenfalls beanspruchen. 
2 Der Bundesrat kann die Bedingung der gewerblichen Niederlassung im Inland gegenüber den Angehöri-

gen von Ländern, die Gegenrecht gewähren, ausser Kraft setzen. 

 

Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare 
1 Um die Erhaltung des Werks sicherzustellen, darf davon eine Kopie angefertigt werden. Ein Exemplar 

muss in einem der Allgemeinheit nicht zugänglichen Archiv aufbewahrt und als Archivexemplar gekenn-

zeichnet werden. 
1bis Öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen und Archive dürfen die zur Siche-

rung und Erhaltung ihrer Bestände notwendigen Werkexemplare herstellen, sofern mit diesen Kopien kein 

wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird.1 
2 Wer das Recht hat, ein Computerprogramm zu gebrauchen, darf davon eine Sicherungskopie herstellen; 

diese Befugnis kann nicht vertraglich wegbedungen werden. 

 

Art. 24a Vorübergehende Vervielfältigungen 

Die vorübergehende Vervielfältigung eines Werks ist zulässig, wenn sie: 

a.  flüchtig oder begleitend ist; 

b.  einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellt; 

c.  ausschliesslich der Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder ei-

ner rechtmässigen Nutzung dient; und 

d.  keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung hat. 

 

Art. 24b Vervielfältigungen zu Sendezwecken 
1 Gegenüber den Sendeunternehmen, die dem Bundesgesetz vom 24. März 20062 über Radio und Fern-

sehen unterstehen, kann das Vervielfältigungsrecht an nichttheatralischen Werken der Musik bei der Ver-

wendung von im Handel erhältlichen Ton- und Tonbildträgern zum Zweck der Sendung nur über eine zuge-

lassene Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 
2 Nach Absatz 1 hergestellte Vervielfältigungen dürfen weder veräussert noch sonst wie verbreitet werden; 

sie müssen vom Sendeunternehmen mit eigenen Mitteln hergestellt werden. Sie sind wieder zu löschen, 

wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Artikel 11 bleibt vorbehalten. 

 

Art. 24c Verwendung durch Menschen mit Behinderungen 
1 Ein Werk darf in einer für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Form vervielfältigt werden, soweit 

diese das Werk in seiner bereits veröffentlichten Form nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen 

sinnlich wahrnehmen können. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a24.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a24b.html#fn2
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2 Solche Werkexemplare dürfen nur für den Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen und ohne Ge-

winnzweck hergestellt und in Verkehr gebracht werden. 
3 Für die Vervielfältigung und Verbreitung seines oder ihres Werks in einer für Menschen mit Behinderun-

gen zugänglichen Form hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung, sofern es sich nicht 

nur um die Herstellung einzelner Werkexemplare handelt. 
4 Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 

werden. 

 

Art. 25 Zitate 
1 Veröffentlichte Werke dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veran-

schaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. 
2 Das Zitat als solches und die Quelle müssen bezeichnet werden. Wird in der Quelle auf die Urheberschaft 

hingewiesen, so ist diese ebenfalls anzugeben. 

 

Art. 26 Museums-, Messe- und Auktionskataloge 

Ein Werk, das sich in einer öffentlich zugänglichen Sammlung befindet, darf in einem von der Verwaltung 

der Sammlung herausgegebenen Katalog abgebildet werden; die gleiche Regelung gilt für die Herausgabe 

von Messe- und Auktionskatalogen. 

 

Art. 27 Werke auf allgemein zugänglichem Grund 
1 Ein Werk, das sich bleibend an oder auf allgemein zugänglichem Grund befindet, darf abgebildet werden; 

die Abbildung darf angeboten, veräussert, gesendet oder sonst wie verbreitet werden. 
2 Die Abbildung darf nicht dreidimensional und auch nicht zum gleichen Zweck wie das Original verwend-

bar sein. 

 

Art. 28 Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 
1 Soweit es für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse erforderlich ist, dürfen die dabei wahrgenom-

menen Werke aufgezeichnet, vervielfältigt, vorgeführt, gesendet, verbreitet oder sonst wie wahrnehmbar 

gemacht werden. 
2 Zum Zweck der Information über aktuelle Fragen dürfen kurze Ausschnitte aus Presseartikeln sowie aus 

Radio- und Fernsehberichten vervielfältigt, verbreitet und gesendet oder weitergesendet werden; der Aus-

schnitt und die Quelle müssen bezeichnet werden. Wird in der Quelle auf die Urheberschaft hingewiesen, 

so ist diese ebenfalls anzugeben. 

 

Schutzdauer 

Art. 29 Im Allgemeinen 
1 Ein Werk ist urheberrechtlich geschützt, sobald es geschaffen ist, unabhängig davon, ob es auf einem 

Träger festgehalten ist oder nicht. 
2 Der Schutz erlischt: 

a.  50 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin für Computerprogramme; 

b.  70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin für alle anderen Werke. 
3 Muss angenommen werden, der Urheber oder die Urheberin sei seit mehr als 50 beziehungsweise 70 

Jahren tot, so besteht kein Schutz mehr. 

 

Art. 30 Miturheberschaft 
1 Haben mehrere Personen an der Schaffung eines Werks mitgewirkt (Art. 7), so erlischt der Schutz: 

a.  50 Jahre nach dem Tod der zuletzt verstorbenen Person für Computerprogramme1; 

b.  70 Jahre nach dem Tod der zuletzt verstorbenen Person für alle anderen Werke2. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a30.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a30.html#fn2
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2 Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen, so erlischt der Schutz der selbständig verwendbaren Beiträ-

ge 50 beziehungsweise 70 Jahre3 nach dem Tod des jeweiligen Urhebers oder der jeweiligen Urheberin. 
3 Bei Filmen und anderen audiovisuellen Werken fällt für die Berechnung der Schutzdauer nur der Regis-

seur oder die Regisseurin in Betracht. 

 

Art. 31 Unbekannte Urheberschaft 
1 Ist der Urheber oder die Urheberin eines Werks unbekannt, so erlischt dessen Schutz 70 Jahre nach der 

Veröffentlichung oder, wenn das Werk in Lieferungen veröffentlicht wurde, 70 Jahre nach der letzten Liefe-

rung. 
2 Wird vor Ablauf dieser Schutzfrist allgemein bekannt, welche Person1 das Werk geschaffen hat, so er-

lischt der Schutz: 

a.  50 Jahre nach ihrem Tod für Computerprogramme2; 

b.  70 Jahre nach ihrem Tod für alle anderen Werke3. 

 

 

Art. 32 ff. unter: http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/231.1.de.pdf 

 

6 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG)7 

Art. 1 Begriff 
1 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von sol-

chen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 
2 Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale 

Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein. 

 

Art. 2 Absolute Ausschlussgründe 

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: 

a.  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienst-

leistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; 

b.  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die 

technisch notwendig sind; 

c.  irreführende Zeichen; 

d.  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. 

 

 

Art. 3 Relative Ausschlussgründe 
1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die: 

a.  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt 

sind wie diese; 

b.  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt 

sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt; 

c.  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-

stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. 

2 Als ältere Marken gelten: 

                                                
7
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a30.html#fn3
http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a31.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a31.html#fn2
http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a31.html#fn3
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/231.1.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf
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a.  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6–8) genies-

sen; 

b.  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne 

von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18831 zum Schutz des ge-

werblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind. 
3 Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen. 

 

Art. 4 Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter 

Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, 

Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zu-

stimmung im Register eingetragen bleiben. 

 

Art. 5 Entstehung des Markenrechts 

Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register. 

 

Art. 6 Hinterlegungspriorität 

Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt. 

 

Art. 7 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft 
1 Ist eine Marke erstmals in einem anderen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft1 oder mit Wir-

kung für einen solchen Staat vorschriftsgemäss hinterlegt worden, so kann der Hinterleger oder sein 

Rechtsnachfolger für die Hinterlegung der gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung 

beanspruchen, sofern die Hinterlegung in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach der Ersthinterle-

gung erfolgt. 
2 Die Ersthinterlegung in einem Staat, welcher der Schweiz Gegenrecht hält, hat die gleiche Wirkung wie 

die Ersthinterlegung in einem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft. 

 

Art. 8 Ausstellungspriorität 

Wer eine mit einer Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung auf einer offiziellen oder offiziell aner-

kannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens vom 22. November 19281 über die internationalen 

Ausstellungen in einem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft2 vorstellt, kann für die Hinterlegung 

das Datum des Eröffnungstages der Ausstellung beanspruchen, sofern er die Marke innerhalb von sechs 

Monaten nach diesem Zeitpunkt hinterlegt. 

 

Art. 9 Prioritätserklärung 
1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft1 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat 

bei der Hinterlegung eine Prioritätserklärung abzugeben und einen Prioritätsbeleg einzureichen. 
2 Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht 

beachtet werden. 
3 Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers. 

 

Art. 10 Gültigkeitsdauer und Verlängerung der Eintragung 
1 Die Eintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig. 
2 Die Eintragung wird jeweils um zehn Jahre verlängert, wenn ein Verlängerungsantrag vorliegt und die in 

der Verordnung dafür vorgesehenen Gebühren bezahlt sind.1 
3 Der Verlängerungsantrag muss innerhalb der letzten zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, spä-

testens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Ablauf beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 

Eigentum (Institut) eingereicht werden. […] 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a3.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a7.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a8.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a8.html#fn2
http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a9.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a10.html#fn1
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Art. 11 Gebrauch der Marke 
1 Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht 

wird, für die sie beansprucht wird. 
2 Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abwei-

chenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr. 
3 Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst. 

 

Art. 12 Folgen des Nichtgebrauchs 
1 Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-

sprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der 

Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Mar-

kenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. 
2 Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das 

Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen 

oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend 

gemacht hat. 
3 Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Ge-

brauchs obliegt sodann dem Markeninhaber. 

 

Art. 13 Ausschliessliches Recht 
1 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der 

Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. 
2 Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom 

Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere: 

a.  das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen; 

b.  unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern; 

c.  unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen; 

d.  unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen;1 

e.  das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr 

zu gebrauchen. 
2bis Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, 

Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt.2 
3 Die Ansprüche nach diesem Artikel stehen dem Markeninhaber auch gegenüber Nutzungsberechtigten 

nach Artikel 4 zu. 

 

Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen 
1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung ge-

brauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. 
2 Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden. 

 

Art. 15 Berühmte Marke 
1 Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienst-

leistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren 

Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. 
2 Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat, bleiben unberührt. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a13.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a13.html#fn2
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Art. 16 Wiedergabe von Marken in Wörterbüchern und anderen Nachschlagewerken 

Ist in einem Wörterbuch, in einem anderen Nachschlagewerk oder in einem ähnlichen Werk eine eingetra-

gene Marke ohne einen Hinweis auf ihre Eintragung wiedergegeben, so kann der Markeninhaber vom Ver-

leger, Herausgeber oder Verteiler des Werkes verlangen, spätestens bei einem Neudruck einen entspre-

chenden Hinweis aufzunehmen. 

 

Art. 17 Übertragung 
1 Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, 

ganz oder teilweise übertragen. 
2 Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten 

erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist. 
3 Klagen nach diesem Gesetz können bis zur Eintragung der Übertragung im Register gegen den bisheri-

gen Inhaber gerichtet werden. 
4 Ohne gegenteilige Vereinbarung werden mit der Übertragung eines Unternehmens auch seine Marken 

übertragen. 

 

Art. 17a Teilung des Eintragungsgesuchs oder der Eintragung 
1 Der Markeninhaber kann jederzeit schriftlich die Teilung der Eintragung oder des Eintragungsgesuchs 

verlangen. 
2 Die Waren und Dienstleistungen werden auf die Teilgesuche oder Teileintragungen aufgeteilt. 
3 Die Teilgesuche oder Teileintragungen behalten das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum des Ursprungs-

gesuchs oder der Ursprungseintragung bei. 

 

Art. 18 Lizenz 
1 Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, 

ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch über-

lassen. 
2 Die Lizenz wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Sie erhält damit Wirkung gegen-

über einem später erworbenen Recht an der Marke. 

 

Art. 19 Nutzniessung und Pfandrecht; Zwangsvollstreckung 
1 Die Marke kann Gegenstand einer Nutzniessung, eines Pfandrechts sowie von Vollstreckungsmassnah-

men sein. 
2 Die Nutzniessung und die Verpfändung sind gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im 

Register eingetragen sind. 

 

7 Bundesgesetz über den Schutz von Design ( DesG)8 

Art. 1 Schutzgegenstand 

Dieses Gesetz schützt Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen, die namentlich 

durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material cha-

rakterisiert sind, als Design. 

 

                                                
8
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf
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Art. 2 Schutzvoraussetzungen 
1 Design ist schutzfähig, soweit es neu ist und Eigenart aufweist. 
2 Design ist nicht neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum ein identisches 

Design zugänglich gemacht worden ist, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt 

sein konnte. 
3 Design weist keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck von Design, welches den in der 

Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet. 

 

Art. 3 Unschädliche Offenbarungen 

Die Offenbarung eines Designs kann bis zu einer Dauer von zwölf Monaten vor dem Hinterlegungs- oder 

Prioritätsdatum der Person, die das Recht innehat (Rechtsinhaberin), nicht entgegengehalten werden, 

wenn: 

a.  Dritte das Design missbräuchlich zum Nachteil der berechtigten Person offenbart haben; 

b.  die berechtigte Person das Design selber offenbart hat. 

 

Art. 4 Ausschlussgründe 

Der Designschutz ist ausgeschlossen, wenn: 

a.  kein Design im Sinne von Artikel 1 hinterlegt ist; 

b.  das Design im Zeitpunkt der Hinterlegung die Voraussetzungen nach Artikel 2 nicht erfüllt; 

c.  die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses 

bedingt sind; 

d.  das Design Bundesrecht oder Staatsverträge verletzt; 

e.  das Design gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst. 

 

Art. 5 Entstehung des Designrechts und Dauer des Schutzes 
1 Das Designrecht entsteht mit der Eintragung im Design-Register (Register). 
2 Der Schutz besteht während fünf Jahren vom Datum der Hinterlegung an. 
3 Er kann um vier Schutzperioden von jeweils fünf Jahren verlängert werden. 

 

Art. 6 Hinterlegungspriorität 

Das Designrecht steht demjenigen zu, der das Design zuerst hinterlegt. 

 

Art. 7 ff.: http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf 

 

7.1 Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen 

Link zum Wappenschutzgesetz:  http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf 

 

7.2 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)9 

Art. 2 Grundsatz 

Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu 

und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewer-

bern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. 

 

                                                
9
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/241.de.pdf  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf
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Art. 3 Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes widerrechtliches Verhalten 

Unlauter handelt insbesondere, wer: 

a.  andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch 

unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt; 

b.  über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, 

deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Ge-

schäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise 

Dritte im Wettbewerb begünstigt; 

c.  unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein be-

sonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken; 

d.  Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen 

oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen; 

e.  sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig 

herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder 

deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt; 

f.  ausgewählte Waren, Werke oder Leistungen wiederholt unter Einstandspreisen anbietet, diese 

Angebote in der Werbung besonders hervorhebt und damit den Kunden über die eigene oder 

die Leistungsfähigkeit von Mitbewerbern täuscht; Täuschung wird vermutet, wenn der Ver-

kaufspreis unter dem Einstandspreis vergleichbarer Bezüge gleichartiger Waren, Werke oder 

Leistungen liegt; weist der Beklagte den tatsächlichen Einstandspreis nach, so ist dieser für die 

Beurteilung massgebend; 

g.  den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht; 

h.  den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit 

beeinträchtigt; 

i.   die Beschaffenheit, die Menge, den Verwendungszweck, den Nutzen oder die Gefährlichkeit 

von Waren, Werken oder Leistungen verschleiert und dadurch den Kunden täuscht; 

k.  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit unterlässt, seine Firma eindeutig 

zu bezeichnen oder den Nettobetrag des Kredits, die Gesamtkosten des Kredits und den effek-

tiven Jahreszins deutlich anzugeben; 

l.   es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder 

Dienstleistungen unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Barzahlungspreis, 

den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, und den effektiven Jahreszins 

deutlich anzugeben; 

m. im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit einen Konsumkreditvertrag oder einen Vorauszah-

lungskauf anbietet oder abschliesst und dabei Vertragsformulare verwendet, die unvollständige 

oder unrichtige Angaben über den Gegenstand des Vertrags, den Preis, die Zahlungsbedin-

gungen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder Kündigungsrecht des Kunden oder über sein 

Recht zu vorzeitiger Bezahlung der Restschuld enthalten; 

n.  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit (Bst. k) oder über einen Kon-

sumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen (Bst. l) unterlässt, darauf hinzu-

weisen, dass die Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder 

des Konsumenten führt; 

o.  Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetech-

nisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlässt, vorher die Einwilli-

gung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose 

und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer beim Verkauf von Waren, Werken 

oder Leistungen Kontaktinformationen von Kunden erhält und dabei auf die Ablehnungsmög-
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lichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung Mas-

senwerbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet. 

 

Art. 4 Verleitung zu Vertragsverletzung oder -auflösung 

Unlauter handelt insbesondere, wer: 

a.  Abnehmer zum Vertragsbruch verleitet, um selber mit ihnen einen Vertrag abschliessen zu 

können; 

b.…  Aufgehoben durch Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 7. Okt. 2005 über die Genehmigung und 

die Umsetzung des Strafrechtsübereink. und des Zusatzprot. des Europarates über 

Korruption, mit Wirkung seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2371; BBl 2004 6983) 

c.  Arbeitnehmer, Beauftragte oder andere Hilfspersonen zum Verrat oder zur Auskundschaftung 

von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen ihres Arbeitgebers oder Auftraggebers verleitet; 

d.  einen Käufer oder Kreditnehmer, der einen Vorauszahlungskauf oder einen Konsumkreditver-

trag abgeschlossen hat, veranlasst, den Vertrag zu widerrufen, oder wer einen Käufer, der ei-

nen Vorauszahlungskauf abgeschlossen hat, veranlasst, diesen zu kündigen, um selber mit ihm 

einen solchen Vertrag abzuschliessen. 

 

 

Art. 4a1 Bestechen und sich bestechen lassen 
1 Unlauter handelt, wer: 

a.   einem Arbeitnehmer, einem Gesellschafter, einem Beauftragten oder einer anderen Hilfsper-

son eines Dritten im privaten Sektor im Zusammenhang mit dessen dienstlicher oder geschäft-

licher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unter-

lassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil an-

bietet, verspricht oder gewährt; 

b.  als Arbeitnehmer, als Gesellschafter, als Beauftragter oder als andere Hilfsperson eines Dritten 

im privaten Sektor im Zusammenhang mit seiner dienstlichen oder geschäftlichen Tätigkeit für 

eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder 

einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. 
2 Keine nicht gebührenden Vorteile sind vertraglich vom Dritten genehmigte sowie geringfügige, sozial übli-

che Vorteile. 

 

Art. 5 Verwertung fremder Leistung 

Unlauter handelt insbesondere, wer: 

a.  ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis wie Offerten, Berechnungen oder Pläne unbefugt verwer-

tet; 

b.  ein Arbeitsergebnis eines Dritten wie Offerten, Berechnungen oder Pläne verwertet, obwohl er 

wissen muss, dass es ihm unbefugterweise überlassen oder zugänglich gemacht worden ist; 

c.  das marktreife Arbeitsergebnis eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand durch 

technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet. 

 

Art. 6 Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen 

Unlauter handelt insbesondere, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet 

oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder andern mitteilt. 

 

Art. 7 Nichteinhaltung von Arbeitsbedingungen 

Unlauter handelt insbesondere, wer Arbeitsbedingungen nicht einhält, die durch Rechtssatz oder Vertrag 

auch dem Mitbewerber auferlegt, oder berufs- oder ortsüblich sind. 

http://www.admin.ch/ch/d/as/2006/2371.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2004/6983.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/241/a4a.html#fn1
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Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen 

Unlauter handelt insbesondere, wer vorformulierte allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in 

irreführender Weise zum Nachteil einer Vertragspartei: 

a.  von der unmittelbar oder sinngemäss anwendbaren gesetzlichen Ordnung erheblich abweichen 

oder 

b.  eine der Vertragsnatur erheblich widersprechende Verteilung von Rechten und Pflichten vorse-

hen. 

 

8 Bundesgesetz und Verordnung über Radio und Fernsehen (RTVG10 und RTVV11) 

Art. 9 RTVG Erkennbarkeit der Werbung 
1 Werbung muss vom redaktionellen Teil des Programms deutlich getrennt und als solche eindeutig er-

kennbar sein. Der Bundesrat kann diejenigen Formen der Werbung, welche die Trennung oder die Erkenn-

barkeit gefährden, untersagen oder besonderen Bestimmungen unterwerfen. 
2 Ständige Programmmitarbeiterinnen und -mitarbeiter des Veranstalters dürfen in seinen Werbesendun-

gen nicht mitwirken. Die lokalen und regionalen Veranstalter mit beschränkten finanziellen Mitteln sind von 

dieser Beschränkung ausgenommen. 

 

Art. 10 RTVG Werbeverbote 
1 Unzulässig ist Werbung für: 

a.  Tabakwaren; 

b.  alkoholische Getränke, die dem Alkoholgesetz vom 21. Juni 1932 unterstehen; der Bundesrat 

erlässt zum Schutz der Gesundheit und der Jugend weitere Einschränkungen; 

c.  … 

d.  politische Parteien, für Personen, die politische Ämter innehaben oder dafür kandidieren sowie 

für Themen, welche Gegenstand von Volksabstimmungen sind; 

e.  religiöse Bekenntnisse und die sie vertretenden Institutionen und Personen. 
2 Unzulässig sind: 

a.  Werbung für Heilmittel nach Massgabe des Heilmittelgesetzes vom 15. Dezember 2000; 

b.  Verkaufsangebote für sämtliche Heilmittel und medizinischen Behandlungen. 
3 Unzulässig sind Schleichwerbung und unterschwellige Werbung. 
4 Unzulässig ist Werbung, welche: 

a.  religiöse oder politische Überzeugungen herabmindert; 

b.  irreführend oder unlauter ist; 

c.  zu einem Verhalten anregt, welches die Gesundheit, die Umwelt oder die persönliche Sicher-

heit gefährdet. 
5 Der Bundesrat kann zum Schutz der Gesundheit und der Jugend weitere Werbesendungen als unzuläs-

sig erklären. 

 

Art. 11 RTVG Einfügung und Dauer der Werbung 
1 Werbung muss grundsätzlich zwischen einzelne Sendungen eingefügt und in Blöcken gesendet werden. 

Der Bundesrat bestimmt, wann von diesem Grundsatz abgewichen werden kann. Abweichungen dürfen 

den Gesamtzusammenhang und den Wert der betroffenen Sendung nicht beeinträchtigen. 

                                                
10

 http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/784.40.de.pdf  
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 http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/784.401.de.pdf  
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2 Werbung darf grundsätzlich nicht mehr als 15 Prozent der täglichen Sendezeit eines Programms sowie 

20 Prozent der Sendezeit einer Stunde beanspruchen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen. 
3 Bei der Regelung der Abweichungen von den Grundsätzen nach den Absätzen 1 und 2 berücksichtigt der 

Bundesrat namentlich die folgenden Kriterien: 

a.  die Leistungsaufträge der Veranstalter; 

b.  die wirtschaftliche Lage von Radio und Fernsehen; 

c.  die grenzüberschreitende Konkurrenz; 

d.  die internationalen Werberegelungen; 

e.  die Anliegen des Publikums. 

 

Art. 12 RTVG Sponsoring 
1 Inhalt und zeitliche Ansetzung von gesponserten Sendungen liegen in der alleinigen Verantwortung des 

Programmveranstalters. Dieser sorgt dafür, dass der Sponsor die Sendung nicht in einer Weise beeinflusst, 

welche die redaktionelle Unabhängigkeit beeinträchtigt. 
2 Werden Sendungen oder Sendereihen ganz oder teilweise gesponsert, so müssen die Sponsoren am 

Anfang oder am Schluss jeder Sendung genannt werden. 
3 Gesponserte Sendungen dürfen weder zum Abschluss von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienst-

leistungen der Sponsoren oder von Dritten anregen noch Aussagen werbenden Charakters über Waren 

und Dienstleistungen enthalten. 
4 Sendungen dürfen nicht von Sponsoren finanziert werden, die zur Hauptsache Produkte herstellen oder 

verkaufen oder Dienstleistungen anbieten, für welche Werbung nach Artikel 10 verboten ist. Im Heilmittel-

bereich tätige Unternehmen dürfen Sendungen sponsern, sofern dabei keine unter Werbeverbot stehenden 

Produkte genannt oder gezeigt werden und auch nicht auf eine andere Weise eine Werbewirkung für diese 

Produkte entsteht. 
5 Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen sowie Sendungen und Senderei-

hen, die mit der Ausübung politischer Rechte in Bund, Kantonen und Gemeinden zusammenhängen, dür-

fen nicht gesponsert werden. 

 

Art. 13 RTVG Schutz von Minderjährigen 
1 Werbung, die sich an Minderjährige richtet oder in der Minderjährige erscheinen, darf weder deren man-

gelnde Lebenserfahrung ausnützen noch sie in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung beeinträchti-

gen. Der Bundesrat erlässt entsprechende Vorschriften zur Gestaltung der Werbung. 
2 Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung unterbrochen werden. 
3 Verkaufsangebote dürfen sich nicht an Minderjährige richten. 
4 Zum Schutz der in Absatz 1 erwähnten Anliegen schliesst der Bundesrat bestimmte Formen des Sponso-

rings von Kindersendungen aus. 

 

Art. 14 RTVG Besondere Bestimmungen für die SRG 
1 In den Radioprogrammen der SRG ist Werbung verboten. Der Bundesrat kann Ausnahmen für die Ei-

genwerbung vorsehen. 
2 … 
3 Der Bundesrat kann die Werbung und das Sponsoring in den Radio- und Fernsehprogrammen der SRG 

und im übrigen publizistischen Angebot, das zur Erfüllung ihres Programmauftrags notwendig ist und aus 

den Empfangsgebühren finanziert wird (Art. 25 Abs. 3 Bst. b), ganz oder teilweise einschränken. 

 

Art. 15 RTVG Meldung von Einnahmen aus Werbung und Sponsoring 

Die konzessionierten Veranstalter schweizerischer Programme müssen dem Bundesamt die Bruttoein-

nahmen aus Werbung und Sponsoring melden. 
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Art. 11 RTVV Begriffe 

(Art. 10 Abs. 3 und Art. 2 Bst. k und o RTVG) 
1 Nicht als Werbung gelten namentlich: 

a.  Hinweise auf das Programm, in welchem sie ausgestrahlt werden; 

b.  Hinweise auf konkrete Sendungen in anderen Programmen des gleichen Unternehmens, die 

inhaltlich in direktem Zusammenhang mit der Sendung stehen, in welcher sie ausgestrahlt wer-

den; 

c.  ohne Gegenleistung ausgestrahlte Hinweise auf Begleitmaterialien, die inhaltlich in direktem 

Zusammenhang mit der Sendung stehen, in welcher sie ausgestrahlt werden; 

d.  kurze Spendenaufrufe für gemeinnützige Organisationen, sofern eine Gegenleistung an den 

Veranstalter höchstens die Produktionskosten deckt. 
2 Schleichwerbung ist die Darstellung werbenden Charakters von Waren, Dienstleistungen oder Ideen in 

redaktionellen Sendungen, insbesondere gegen Entgelt. 
3 Nicht als Sponsoring einer Sendung gilt deren Koproduktion durch natürliche und juristische Personen, 

die im Radio- oder Fernsehbereich oder in der Produktion audiovisueller Werke tätig sind. 

 

9 Bundesgesetz und Verordung über die Mehrwertsteuer (MWSTG, MWSTV) 

Link zum Mehrwertsteuergesetz: http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/641.20.de.pdf 

 

Link zur Mehrwertsteuerverordnung: http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/641.201.de.pdf 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/641.20.de.pdf
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